
18 Rheinisches Ärzteblatt 8/2007

P R A X I S

Einrichtungen der ambulan-
ten und stationären Kran-
kenversorgung (Praxen und

Kliniken), die Blutprodukte anwen-
den, werden im § 15 des Transfusi-
onsgesetzes (TFG) verpflichtet, ein
System der Qualitätssicherung für
die Anwendung von Blutprodukten
nach dem Stand der medizinischen
Wissenschaft und Technik einzu-
richten.

Im § 18 des Transfusionsgesetzes
ist der Ärzteschaft die Überwa-
chung der Qualitätssicherung der
Anwendung von Blutprodukten in
den Einrichtungen der Krankenver-
sorgung übertragen worden. Die
entsprechenden „Richtlinien zur
Gewinnung von Blut und Blutbe-
standteilen und zur Anwendung von
Blutprodukten (Hämotherapie) ge-
mäß §§ 12 und 18 des Transfusions-
gesetzes (Novelle 2005)“ der Bun-
desärztekammer sind am 6. Novem-
ber 2005 in Kraft getreten.

Die Landesärztekammern haben
die Aufgabe übernommen, die Einhal-
tung der Richtlinie bezüglich der An-
wendung von Blutprodukten zu über-
wachen (Kapitel 1 der Richtlinie).

In den zwei Jahren Übergangs-
zeit, die im November 2007 abläuft,
müssen Qualitätsbeauftragte (QB)
(in der Richtlinie definiert), Trans-
fusionsverantwortliche (TV) und
Transfusionsbeauftragte (TB) (im 
§ 15 TFG gefordert) die vorge-
schriebenen Qualifikationen erwor-
ben haben.

Ein nicht richtliniengerechtes
Arbeiten kann im Falle einer juristi-
schen Auseinandersetzung zu einer
Entscheidung zu Ungunsten einer
Einrichtung führen, entsprechend

der Formulierung in den §§ 12
und 18 des TFG: „Es wird vermutet,
dass der allgemein anerkannte
Stand der medizinischen Wissen-
schaft und Technik…eingehalten
worden ist, wenn und soweit die
Richtlinien der Bundesärztekam-
mer…beachtet worden sind.“ 

Das Nichteinhalten der Richtli-
nie trotz Aufforderung und Infor-
mation zieht, auch wenn es nicht
gleich zu einem Zwischenfall
kommt, bei hartnäckigen „Verwei-
gerern“ eine Meldung bei der Auf-
sichtsbehörde und ggf. berufsrecht-
liche Konsequenzen nach sich. Die
Einrichtungen haben gegenüber
der Ärztekammer eine „Bring-
schuld“. Diese besteht auch für die
Verbrauchsmeldung nach § 21 TFG

an das Paul-Ehrlich-Institut (Inter-
net: www.pei.de).

Für die Ärztekammer ist der oder
die „Qualitätsbeauftragte Hämothe-
rapie“ (QB) Ansprechpartner in der
Einrichtung der Krankenversorgung
und muss vom Träger der Einrich-
tung benannt und der Ärztekammer
mitgeteilt werden (Abschnitt 1.6.2
der Richtlinie). Für Praxen und Klini-
ken mit einem nachgewiesenen Ver-
brauch von ausschließlich und weni-
ger als 50 Erythrozytenkonzentraten
pro Jahr gelten unter bestimmten
Voraussetzungen besondere Rege-
lungen (Abschnitt 1.6.2.1 der Richtli-
nie). Nur hier darf der Transfusions-
verantwortliche gleichzeitig auch
Qualitätsbeauftragter sein („Einzel-
kämpferregelung“).

„Richtlinie Hämotherapie“
Übergangsregelung läuft im November aus − Qualitätsbeauftragte, Transfusionsverantwort-
liche und Transfusionsbeauftragte müssen bis dahin die  vorgeschriebenen Qualifikationen
erworben haben
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Weitere Informationen 
finden Sie im Internet auf der Homepage des IQN – Institut für Qualität im Gesundheitswe-
sen Nordrhein, einer Einrichtung der Ärztekammer und der Kassenärztlichen Vereinigung
Nordrhein, unter www.iqn.de, Rubrik: Qualitätssicherung in der Transfusionsmedizin. Dort
finden Sie unter anderem eine Gesamtübersicht zum Verfahren und zum erforderlichen
Vorgehen in einer Präsentation (Überblick zur Qualitätssicherung in der Hämotherapie).
Über einen Link zur Bundesärztekammer kann der gesamte Wortlaut der Richtlinien ein-
gesehen oder als PDF-Datei aus dem Internet heruntergeladen und ausgedruckt werden. 

Die Leitlinien der Bundesärztekammer zur Therapie mit Blutkomponenten und Plasmade-
rivaten (siehe Abschnitt 1.4.3.6 der Richtlinie) in der 3. Auflage (Deutscher Ärzte-Verlag,
Köln 2003) können in begrenzter Zahl beim IQN kostenlos bestellt werden (Tersteegenstr.
9, 40474 Düsseldorf, Fax 0211/4302-18571, E-Mail iqn@aekno.de). Im Internet sind die
Leitlinien verfügbar als PDF-Datei, die 297 Seiten umfasst, unter www.baek.de/down -
loads/Blutkomponentenpdf.pdf. Telefonische Rückfragen: 0211/4302-1573 (Dr. Ehren)
oder -1571.

Kurse 
Die Nordrheinische Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung bietet im September
2007 für Qualitätsbeauftragte den 40-Stunden-Kurs ein letztes Mal vor Ablauf der Über-
gangsfrist an (Abschnitt 1.6.3 der Richtlinie).

Der 200-Stunden-Kurs „Ärztliches Qualitätsmanagement“ wird voraussichtlich im No-
vember 2007 wieder beginnen.

Ebenfalls im November 2007 wird nochmals der 16-Stunden-Kurs für Transfusionsver-
antwortliche und -beauftragte (Übergangsvorschriften Abschnitt 1.5 der Richtlinie) ange-
boten. Bitte beachten Sie die aktuellen Kursankündigungen der Akademie im Internet
unter www.akno.de.


